
Brandenburgisches Oberlandesgericht 
- Pressestelle - 
 
14767 Brandenburg an der Havel 
Pressesprecherin Dr. Martina Schwonke 
Tel.: (03381) 39 – 9161 
Mobil: (01520) 1588255 
Fax: (03381) 39 - 9350 / 9360 
E-Mail: pressesprecher@olg.brandenburg.de 
Internet: www.olg.brandenburg.de 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Oberlandesgericht gewährt Biogasanlagenbetreiber  
keine höheren Entgelte für Strom aus erneuerbaren E nergien  

 
Der Gesetzgeber hat das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) mit 
Wirkung zum 1.1.2009 geändert, um die Kosten für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien zu begrenzen. Das EEG sieht gestaffelte degressive Vergütungssätze für jede 
Anlage vor, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Da einige Anlagenbetrei-
ber in der Vergangenheit mehrere kleinere Anlagen nebeneinander errichtet hatten 
und auf diese Weise höhere Vergütungen erzielten, als wenn sie eine einzige größe-
re Anlage errichtet hätten, ist der Gesetzgeber tätig geworden. Ziel war es, Anlagen-
betreiber, die bisher eine Vergütung unter Berücksichtigung mehrerer Anlagen erhal-
ten hatten, ab dem 1.1.2009 so zu stellen, als wenn sie nur eine einzige Anlage er-
richtet hätten. 
 
Der klagende Biogasanlagenbetreiber hatte in den Jahren 2003 und 2005 insgesamt 
drei Blockheizkraftwerke errichtet, die durch zwei Fermenter mit Biogas beschickt 
werden, wobei die Feststoffzufuhr über einen gemeinsamen Feststoffdosierer erfolgt. 
Die Anlagen werden durch eine Güllepumpe, die aus den gleichen Güllebehältern 
Gülle fördert, über eine gemeinsame Leitung mit Gülle versorgt. Sie verwenden den 
gleichen Gärstoffrestbehälter. Die Blockheizkraftwerke erzeugen Wärme und Strom. 
Für den erzeugten Strom erhielt der Anlagenbetreiber bis zum Jahre 2009 eine Ver-
gütung, deren Berechnung die Annahme zugrunde lag, dass die drei Werke eine 
Gesamtanlage bilden.  
 
Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat die Klage des Anlagenbetreibers gegen den 
örtlichen Netzbetreiber auf Zahlung einer höheren Vergütung, die sich aus dem Be-
trieb mehrerer Anlagen berechnet, mit Urteil vom 16.10.2010 abgewiesen. 
 
Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Anlagenbetreibers zurückgewiesen. 
Der zuständige 12. Zivilsenat hat zur Begründung ausgeführt, die in Streit stehenden 
Anlagen seien aufgrund ihrer konkreten baulichen Ausgestaltung nach dem EEG 
sowohl in der alten als auch in der neuen Gesetzesfassung als Gesamtanlage anzu-
sehen. Die Blockheizkraftwerke seien mit gemeinsam für den Betrieb technisch er-
forderlichen Einrichtungen unmittelbar verbunden gewesen. Die Klägerin habe ihre 
im Jahre 2003 errichtete Anlage im Jahre 2005 durch zwei weitere Blockheizkraft-
werke lediglich erweitert, sie habe aber keine zusätzlichen Anlagen errichtet.  
 
Brandenburg, den 8. Oktober 2010 
(Urteil vom 16.9.2010 - 12 U 79/10 – rechtskräftig, die Revision ist nicht zugelassen) 


